
auch, dass die öffentliche Hand als Gesell-
schafter ihren Einfluss ungeachtet des zum
Einsatz kommenden Steuerungsinstrumenta-
riums über informelle Mechanismen geltend
machen kann. Die Befunde unterstreichen
weiterführend die Bedeutung effektiver Auf-
sichtsräte sowie die Rolle eines vertrauens-
vollen Verhältnisses zwischen „Steuerndem“
und „Gesteuerten“.
Diese und viele weitere Befunde werden in
Teil III mit Rückgriff auf die wissenschaftli-
che Literatur und Theorie differenziert disku-
tiert. Die klare und logische Abfolge der Re-
sultate und Folgerungen sind ebenso hervor-
zuhebende Merkmale der Studie wie die
Konzentration auf das Wesentliche. Ein be-
sonderes Augenmerk sollten alle Leser den
Ausführungen zu Implikationen für Wissen-
schaft und Praxis widmen, die den jeweiligen
Akteuren in ihren Arbeitsgebieten lohnens-
werte Handlungsoptionen zu vielen Einzel-
faktoren aufzeigen.
Nicht als Kritik, sondern vielmehr als Anre-
gung für weitere Arbeiten in diesem Feld sei
an dieser Stelle die Empfehlung für ein er-
gänzendes qualitatives Untersuchungsdesign
ausgesprochen. Für einzelne Aspekte könnte
eine mündliche Befragung relevanter Akteure
vertiefte Einblicke, insbesondere zu kriti-
schen (mikro-)politischen Einflüssen, in die-
sem komplexen Forschungsfeld liefern.
In der Gesamtschau legt Herr Tobias Krause
mit dieser Arbeit, die die wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu den Steuerungsbeziehungen
zwischen Kommune und ihren Beteiligungen
deutlich voranbringt, eine überaus fundierte
und sowohl Wissenschaftlern als auch Prakti-
kern zu empfehlende Ausarbeitung vor.

Christina Schaefer

Winfried Kluth, Der gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) nach § 91 SGB V aus der Per-
spektive des Verfassungsrechts: Aufgaben,
Funktionen und Legitimation, Duncker &
Humblot, Berlin 2015, 112 S.

Der G-BA nach § 91 SGB V ist von Anbe-
ginn an umstritten. Dazu gehören auch pas-
send verfassungsrechtliche Kontroversen.
Hierzu kann bereits auf eine gewisse Litera-
turgeschichte zurückgeblickt werden. Zuletzt
hat Kluth (2015) gutachterlich Stellung ge-
nommen. Diese wichtige Arbeit wird hier

(vgl. auch in Schulz-Nieswandt u. a. 2018,
S. 149 f.) aufgegriffen.
Sein Gutachten wurde im Auftrag des G-BA
beschrieben und dem Bundesverfassungs-
gericht vorgelegt. Hierbei arbeitet Kluth –
wenn auch nicht vollständig (vgl. etwa Chris-
topeit 2013) – einen großen Teil der bisheri-
gen Literatur (vgl. etwa Seeringer 2006; Zier-
mann 2007; Vießmann 2009; Zimmermann
2012) auf. Allerdings geht Kluth nicht expli-
zit auf den § 140 f SGB V ein, der uns kürz-
lich beschäftigt hat (Schulz-Nieswandt u. a.
2018).
Kluths Position ist u. E. gut vertretbar. Entge-
gen einer älteren konservativen Position und
Traditionslinie in der deutschen Staatsrechts-
lehre, wonach die Legitimation eine direkte
Ableitungskette aus dem Volkskörper sein
muss und daher seinen Ort in der ministeriel-
len Topographie unmittelbarer Staatlichkeit
finden muss, stellt die Gemeinsame Selbst-
verwaltung eine deutschrechtliche Traditions-
linie dar, die in legitimer Weise zur Staatsent-
lastung staatsmittelbare Organe zur unterge-
setzliche Normierung nutzt. Allerdings gehö-
ren hierzu Qualitätsanforderungen an diese
Organe, die für überschaubare und abge-
grenzte Aufgaben auftragsgemäß sein müs-
sen. Gerade diese sieht Kluth in der Sachlich-
keit der Expertise und vor allem in der Fun-
dierung der Normierungsarbeit durch wissen-
schaftliche, also methodisch kontrollierte
Wissensgenerierung (im Kontext von EBM:
Todt 2015) gewährleistet.
Allerdings überrascht etwas eine gewisse so-
ziologische Unsensibilität von Kluth, etwa
dort, wo er die Bedenken von Kingreen (ähn-
lich Vießmann 2009) gegen die korporatisti-
sche Logik im G-BA problematisiert (Kluth
2015, S. 21). Der Begriff des Korporatismus
(vgl. auch Döhler/Manow-Borgwardt 1992)
darf auch der verfassungsrechtlichen Litera-
tur nicht fremd sein. Kingreen problematisiert
ja die einfach vorausgesetzte These, die Kas-
sen würden bereits die Interessen ihrer Versi-
cherten vertreten (Kluth 2015, S. 22).
Diese Analyse von Kluth ist für uns deshalb
von Bedeutung, weil in grundsätzlicher Hin-
sicht das Thema der Verfassungswidrigkeit
des G-BA somit zur Seite gelegt werden
kann, nicht aber die Notwendigkeit empiri-
scher Erforschung der sozialen Wirklichkeit
der Machtverhältnisse in diesem figurativen
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Feld. Und genau hier sind die politikwissen-
schaftlichen Einwände gegen die korporatisti-
sche Logik durchaus von zentraler Bedeu-
tung. Es kann in der verfassungsrechtlichen
Literatur nicht von der sozial- und kulturwis-
senschaftlichen Analyseperspektive abstra-
hiert werden. Neben der formalen Legitimati-
on ist auch die materiale Rationalität des Ge-
schehens von Interesse. Und hier dominiert
die Politische Ökonomie von (von Skotomi-
sierung [Gesichtsfeldeinschränkung: Roudi-
nesco 1996, S. 422] geprägte) Standesinteres-
sen gegenüber der gesellschaftlichen Not-
wendigkeit, ein dem sozialen Wandel und sei-
nen Megatrends passungsfähiges innovatives
(bedarfsgerechtes, im Zentrum auf die Le-
benswelten des homo patiens anthropologisch
[Schulz-Nieswandt 2010] abstellendes) Sozi-
al- und Gesundheitswesen transformativ, die
bisherige Pfadabhängigkeit überschreitend zu
denken und zur Wirklichkeit zu treiben.
Daran ist letztendlich auch die Patientenbetei-
ligung zu messen (Schulz-Niswandt u. a.
2018). Sonst besteht die Gefahr, das Patien-
tenbeteiligung eine Praxis der Beteiligung an
der Verwaltung eines partiell iatrogenen Sys-
tems der Gleichzeitigkeit von Über-, Fehl-
und Unterversorgung ist.

Frank Schulz-Nieswandt
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